
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Stand: 12.07.2021 

 

§1 Geltungsbereich  

 

1. Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Reparaturbedingungen (im 

Folgenden kurz AGB) gelten für Verträge zwischen Handwerksbetrieb Wilhelm 

Bauschlosserei vertreten durch die Geschäftsführerin, Frau Doris Wilhelm-Höfler, 

Raiffeisenstr. 6, 85622 Feldkirchen, Telefon 089 / 90 30 278, Fax 089 / 90 33 153, E-Mail: 

info@wilhelm-bauschlosserei.de, Website: www.wilhelm-bauschlosserei.de (im 

Folgenden kurz Fa. Wilhelm) und ihren Kunden (Verbraucher und Unternehmer). 

2. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können, §13 BGB. 

3. Verbrauchern steht in bestimmten gesetzlich geregelten Fällen ein Widerrufsrecht zu, §355 

BGB. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss. Der Widerruf 

bedarf der Schriftform und muss keine Begründung enthalten. Zur Fristwahrung genügt die 

rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  

4. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht 

vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung 

durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 

des Verbrauchers zugeschnitten sind.   

5. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 

Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, §14 BGB. 

6. Ergänzend gelten die Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, 

Teil B) in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung, soweit sie nicht durch nachstehende 

Bedingungen abgeändert oder aufgehoben sind.  

7. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller, 

soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt (vorsorglich sollten die 

Verkaufsbedingungen in jedem Fall der Auftragsbestätigung beigefügt werden). 

8. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich 

Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Verkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des 

Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 
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9. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich deutsches 

Recht.  

 

 

§2 Angebot und Vertragsabschluss 

 

1. Unsere Kostenvoranschläge und Angebot sind freibleibend. An die angegebenen Preise 

halten wir uns über einen Zeitraum von 6 Wochen gebunden, soweit nicht durch andere 

schriftliche Vereinbarungen abgeändert. Gewichte und Maßangaben sowie die zum 

Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen und Zeichnungen sind nur annähernd 

maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. 

2. Ein Vertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Für die 

Annahme des Vertrages behalten wir uns eine Frist von 5 Werktagen vor. Alle 

Vertragsabreden bedürfen der Schriftform. Abweichungen und Ergänzungen sowie 

Nebenabreden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie schriftlich von uns bestätigt 

werden. Das gilt ebenfalls für die Zusicherung von Eigenschaften.  

3. Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht für Fehler, die sich aus den, vom 

Auftraggeber eingereichten Unterlagen (z.B. Zeichnungen) oder durch ungenaue bzw. 

mündliche Angaben ergeben.  

4. Sämtliche Nebenarbeiten (z.B. Maurer-, Stemm-, Verputz-, Zimmermanns-, Erd-, Elektro-

, Malerarbeiten) sind im Angebot nicht enthalten, sofern sie nicht in Positionen gesondert 

mit Menge und Preis aufgeführt sind. Falls sie von uns ausgeführt werden, sind sie 

gesondert zu vergüten.  

 

 

§3 Überlassene Unterlagen 

 

1. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen 

Unterlagen – auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kostenvoranschlägen, Angeboten, 

Zeichnungen, Skizzen, Fotos, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 

Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es 

sei denn, es liegt unsere schriftliche Einwilligung dazu vor.  

2. Soweit wir das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von §2 annehmen, sind 

diese Unterlagen uns unverzüglich zurückzusenden. 

  



 

 

 

§4 Preise 

 

1. Eine verbindliche Preisfestlegung erfolgt erst durch unsere schriftliche 

Auftragsbestätigung und unter dem Vorbehalt, dass die der Auftragsbestätigung zugrunde 

liegenden Auftragsdaten unverändert bleiben.  

2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, verstehen sich alle unsere Preise ab 

Werk in Euro zzgl. MwSt., Verpackung und Versandkosten. Kosten für Versand und 

Verpackung werden gesondert in Rechnung gestellt. 

3. Nach erfolgter bestätigter Bestellung auf Wunsch des Kunden vorgenommene 

Veränderungen des Liefergegenstandes werden dem Kunden berechnet. 

4. Konstruktionszeichnungen, Werkzeuge, Muster und ähnliche Vorarbeiten, die vom 

Kunden veranlasst sind, werden auch dann berechnet, wenn der Auftrag nicht erteilt wird. 

Insoweit gelten diese Bedingungen bereits vor Auftragserteilung.  

5. Treten nach Ablauf von 4 Monaten nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bei Waren oder 

Leistungen ein, verpflichten sich die Vertragsparteien über die eingetretenen Erhöhungen 

bei Material- und/oder Lohnkosten erneut zu verhandeln. 

6. Auf im Angebot nicht ausdrücklich veranschlagte Leistungen, die zur Durchführung des 

Auftrages notwendig sind, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hinzuweisen. Diese 

oder auf Verlangen des Vertragspartners ausgeführten Leistungen werden zusätzlich in 

Rechnung gestellt. Die gilt insbesondere für alle im Zusammenhang mit Montagen 

anfallenden Arbeiten, wie Stemm-, Verputz-, Erdarbeiten und dergleichen. Dies gilt 

weiterhin für alle zusätzlichen anfallenden Kosten bei Arbeiten in Höhe, wie Krankosten 

Hebe- und Arbeitsbühnen und dergleichen. 

7. Die Preise verstehen sich für normale Arbeitszeit und Arbeitsleistung. Für Überstunden, 

Nachtstunden, Sonn- und Feiertagsstunden sowie für Arbeiten unter erschwerten 

Bedingungen werden die entsprechenden Zuschläge erhoben.  

 

 

§5 Zahlungsbedingungen 

 

1. Rechnungen sind sofort und ohne Abzug fällig, sofern nichts anderes vereinbart ist. Als 

Erhalt der Rechnung gelten 3 Werktage nach Rechnungsstellung. Maßgebend für den 

Beginn der Frist ist das Rechnungsdatum. 

2. Abweichende Absprachen über Zahlungsziele, Nachlässe, Stundungen oder 

Ratenzahlungsvereinbarungen bedürfen der Schriftform. 



 

 

 

3. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto 

zu erfolgen. 

4. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung und ist grundsätzlich 

unzulässig, sofern ältere Rechnungen noch nicht beglichen sind. Unberechtigte 

Skontoabzüge werden nachgefordert. 

5. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer zur Zurückhaltung der Lieferung berechtigt 

(§§273, 320 BGB). 

6. Nach Fälligkeit und Nichtleistung erfolgt Mahnung und Verzugssetzung durch den 

Auftragnehmer. Nach erfolgloser Mahnung wird der Fall an unser Inkassobüro 

weitergeleitet. Nach Verzugssetzung ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen in 

Höhe von 5% über dem Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank, für Verbraucher, zu 

erheben (Verzugszinsen 5% - 0,88% Basiszinssatz = 4,12% Verzugszinssatz für 

Verbraucher). Für Unternehmen erheben wir Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem 

Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank (Verzugszinsen 9% - 0,88% Basiszinssatz = 

8,12% Verzugszinssatz für Unternehmen), §§ 286, 288 BGB.  

7. Weiterhin erheben wir bei Verzug des Schuldners, wenn dieser kein Verbraucher ist, eine 

Verzugspauschale von 40 €. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine 

Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. §288 Abs. 5 BGB. 

8. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Zahlungspflichtigen werden 

sämtliche offenstehenden Forderungen aus dem Vertragsverhältnis sofort fällig.  

9. Der Auftragnehmer ist nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm unter Androhung der 

anschließenden Kündigung gesetzten Nachfrist berechtigt, den Vertrag schriftlich zu 

kündigen, die Arbeiten einzustellen, alle bisher erbrachten Leistungen abzurechnen und 

Schadensersatzansprüche geltend zu machen. 

 

 

§6 Lieferzeit 

 

1. Die Lieferung ab Werk geschieht in allen Fällen auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die 

Wahl des Versandweges und der Transportmittel erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart 

ist, nach unserem Ermessen ohne Haftung für die getroffene Wahl. Die Übergabe an einen 

Spediteur oder Frachtführer, stets jedoch mit Verlassen unseres Werkes, geht die Gefahr 

auf den Kunden über.  

2. Fertiggestellte Arbeiten können nicht länger als zwei Wochen aufbewahrt werden. Nach 

Ablauf dieser Frist behalten wir uns die Berechnung von ortsüblichen Lagerkosten oder 

die anderweitige Einlagerung auf Kosten des Kunden vor. 



 

 

 

3. Liefertermine sind unverbindlich, es sei denn, sie sind schriftlich als verbindlich 

bezeichnet. Die Lieferfrist beginnt nach Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der 

Auftragsausführung und Eingang aller erforderlichen Unterlagen und Angaben sowie der 

Gewährleistung eines ungehinderten Montagebeginns. Nur unter dieser Voraussetzung 

kann der Auftraggeber die Einhaltung einer eventuell vereinbarten Ausführungsfrist bzw. 

eines Liefertermins verlangen. 

4. Bei Überschreitung der Lieferfrist hat der Kunde eine angemessene Nachfrist zu gewähren, 

die drei Wochen nicht unterschreiten darf. Wird die Lieferfrist einschließlich der 

angemessenen Nachfrist nicht eingehalten, haften wir ausschließlich für den 

Rechnungswert der Warenmenge, die nicht fristgerecht geliefert wurde, maximal in Höhe 

des negativen Interesses. 

5. Sind bei Bau- und Montageleistungen Ausführungsfristen nicht vereinbart, so sind die 

Arbeiten spätestens 14 Tage nach Aufforderung durch den Kunden zu beginnen, sofern 

dieser die behördlichen Unterlagen und Genehmigungen beigebracht hat, ein ungehinderter 

Montagebeginn an der Baustelle gewährleistet und etwaig vereinbarte Anzahlung bei uns 

eingegangen ist.  

6. Wir behalten uns vor, in zumutbarem Umfang Teilmengen zu liefern und diese getrennt 

abzurechnen. Jede Teilmenge gilt als gesondertes Geschäft und hat keinen Einfluss auf 

andere Geschäfte bzw. Teilmengen. 

7. Verzögert sich Aufnahme, Fortführung oder Abschluss der Bau- und Montagearbeiten aus 

Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, werden wir insoweit von der Verpflichtung zur 

Einhaltung vereinbarter Liefertermine frei. Schafft der Kunde auf unser Verlangen nicht 

unverzüglich Abhilfe, so können wir Schadenersatz gem. § 6 VOB/B verlangen und nach 

angemessener Nachfristsetzung vom Vertrage zurücktreten. Für den Fall der Auflösung 

des Vertrages haben wir neben dem bis dahin entstandenen Werklohn Anspruch auf Ersatz 

der Mehraufwendungen, die wir zum Beispiel (neu) für das erfolglose Angebot sowie für 

die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes machen mussten. 

8. Ereignisse höherer Gewalt auch im Betrieb des Auftragnehmers oder eines seiner 

Unterlieferanten sowie Rohstoffmangel und ähnliche Fälle entbinden ihn 

entschädigungslos von der Einhaltung der Lieferfrist bzw. berechtigen ihn für den Fall, 

dass die Lieferung oder Leistung unmöglich wird, vom Vertrag ganz oder teilweise 

zurückzutreten. In diesen Fällen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich 

über den Eintritt des betreffenden Ereignisses zu unterrichten.  

 

 

  



 

 

 

§7 Reparatur und Montage 

 

1. Montageleistungen werden zu den jeweils geltenden Verrechnungssätzen gemäß Anhang 

nach Zeit und Aufwand abgerechnet, falls nicht ausdrücklich ein Pauschalpreis vereinbart 

ist. 

2. Verbindliche Kostenvoranschläge werden nur auf ausdrückliche Anforderung durch den 

Kunden erstellt. 

3. Ein vom Vertragspartner gewünschter Kostenvoranschlag ist nur verbindlich, wenn er von 

uns schriftlich abgegeben und als verbindlich bezeichnet wird. Für die zur Abgabe des 

Kostenvoranschlages erforderlichen Leistungen werden dem Vertragspartner berechnet, 

soweit die Reparatur nicht durchgeführt wird oder sie bei der Durchführung der Reparatur 

nicht verwertet werden können. 

4. Bei der Berechnung der Reparatur sind die Preise für verwendete Teile, Materialien und 

Sonderleistungen sowie die Preise für die Arbeitsleistungen, die Fahrt- und 

Transportkosten, Maschinenkosten und Rüstkosten für den Montagebus jeweils gesondert 

auszuweisen. Wird die Reparatur aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages 

ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf den Kostenvoranschlag, wobei nur 

Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen sind. 

5. Der Auftraggeber/Käufer hat alle zum Schutz von Personal und Sachen am Montageplatz 

notwendigen Maßnahmen zu treffen. Er hat den Montageleiter über bestehende 

Sicherheitsvorschriften zu unterrichten, soweit dies für das Montagepersonal und die 

Durchführung der Montage von Bedeutung ist. 

6. Im Bedarfsfall ist der Vertragspartner bei Montagearbeiten auf seine Kosten zur technischen 

Hilfeleistung verpflichtet: 

a. Alle Erd-Bau- und Sicherheitsmaßnahmen sowie die Vorbereitung des 

Baustellengeländes und die Zurverfügungstellung von geeigneten Lagerplätzen mit 

festem Untergrund in unmittelbarer Nähe der Baustelle durchzuführen. 

b. Beleuchtung, Betriebskraft, Wasser, elektr. Energie einschl. Beleuchtung der 

Montagestelle im unmittelbaren Bereich der Baustelle bereitzustellen.  

c. Gegebenenfalls verschließbare Räume für die Einlagerung hochwertiger Bauteile 

bereitzustellen. 

d. Den Transport der Montageteile an den Montageplatz, Schutz der Montagestelle und 

-Materialien vor schädlichen Einflüssen jeglicher Art zu veranlassen. 



 

 

 

e. Anschließende Gebäudeteile, Mauern etc. müssen statisch und von ihrer Substanz 

her für die geplante Montage geeignet sein. Die Prüfung dessen obliegt dem Käufer. 

Zum Setzen der Dübel ist eine feste Mauerkonsistenz erforderlich. Evtl. nötige 

Fassadenaussparungen (z. B. in der Wärmedämmung) sind entsprechend der 

jeweiligen Konstruktion vorzuhalten, im Zuge der Montage ist es oft unvermeidbar, 

dass Putz oder Anstriche im Bereich der Anschlusspunkte verletzt werden. 

Beiputzen und Nachstreichen gehört nicht zu unserem Leistungsumfang. 

f. Der Montageort/die Baustelle muss frei zugänglich sein. Unser Montagepersonal 

arbeitet mit Rollgerüsten bis zu einer Höhe von 4,00 m. Falls die Montagestelle mit 

einem festen Gerüst ausgestattet werden muss, ist dieses Einrüsten vom Käufer 

vorzunehmen. Die Fundamente müssen bei Montagebeginn freigelegt sein 

(Bodenbelag und/oder Styropor Abdeckungen etc. sind bauseits zu entfernen). 

7. Der Auftraggeber/Käufer kann das Montagepersonal erst abrufen, wenn das Material und 

eventuelle Beistellungen von ihm vollständig am Montageplatz angekommen sind und 

sämtliche Montagevorbereitungen bauseits getroffen wurden.  

8. Der Auftraggeber/Käufer hat dafür zu sorgen, dass die Montage ungehindert, in einem 

Zuge, während der tariflich festgelegten Arbeitszeiten durchgeführt werden kann. Treten 

bei der Montage durch den Auftraggeber/Käufer verursachte Kosten für Wartezeiten oder 

sonstige Mehrkosten auf, für Leistungen, die vom Auftraggeber/Käufer nachträglich 

gefordert wurden, sind wir berechtigt, diese Kosten nach den jeweils gültigen 

Verrechnungssätzen gesondert in Rechnung zu stellen. 

 

 

§8 Abnahme 

 

1. Die Abnahme der Lieferung und Leistungen hat nach angezeigter Fertigstellung 

unverzüglich zu erfolgen. Die gilt auch für in sich abgeschlossene Teilleistungen- oder 

Teillieferungen. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. 

2. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden.  

3. Führt der Auftraggeber die Abnahme nach angezeigter Fertigstellung nicht durch, so kann 

ihm der Auftragnehmer eine Nachfrist von 12 Werktagen setzen (§640 BGB, §12 VOB/B). 

Nach fruchtlosem Ablauf treten folgende Rechtsfolgen ein: 

a. Die Vergütung wird unabhängig von der nicht erfolgten Abnahme fällig. 

b. Die Gewährleistungsfrist beginnt. 

c. Die Beweislast für Mängel und das Fehlen von zugesicherten Eigenschaften geht 

auf den Auftraggeber über. 



 

 

 

4. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 

Werktagen nach schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.  

5. Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten erfolgt die Abnahme, durch die Unterschrift des 

Kunden auf dem technischen Stundenlohnbericht.  

6. Ist der Kunde ein Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen und §3a-c nur dann ein, wenn der 

Unternehmer den Verbraucher zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die 

Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme 

hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen. (§640 BGB). 

 

 

§9 Eigentumsvorbehalt  

 

1. Alle Lieferungen oder Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung der uns 

zustehenden Forderungen, samt Nebenforderungen unser Eigentum. 

2. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum geht erst dann über, 

wenn der Auftraggeber seine gesamten Verbindlichkeiten aus seiner Geschäftsverbindung 

mit uns getilgt hat. 

3. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich 

hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller 

sich vertragswidrig verhält. 

4. Werden Vorbehaltsgegenstände als wesentliche Bestandteile in das Grundstück des 

Kunden eingebaut, so tritt der Kunde schon jetzt die aus einer Veräußerung des 

Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen mit allen 

Nebenrechten an uns ab. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde in diesem Fall bei 

Nichteinhaltung seiner Zahlungspflichten uns gegenüber der Demontage der Gegenstände, 

die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut werden können, zu 

gestatten und uns das Eigentum an diesen Gegenständen zurückzuübertragen. 

Beeinträchtigt der Kunde unsere vorgenannten Rechte, so ist er uns zum Schadenersatz 

verpflichtet. Die Demontage und sonstige Kosten hieraus gehen zu Lasten des Kunden. 

5. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, 

die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene 

Kosten gegen Diebstahl-, Feuer- und Wasserschäden ausreichend zum Neuwert zu 

versichern (Hinweis: nur zulässig bei Verkauf hochwertiger Güter). Müssen Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Besteller diese auf eigene Kosten 

rechtzeitig auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der 

Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 

gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der 



 

 

 

Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 

ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.  

6. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen 

Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen gegenüber dem Abnehmer aus der 

Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des 

mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese 

Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung 

weiterverkauft worden ist. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach 

der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon 

unberührt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen 

Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 

Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. [Anmerkung: Diese Klausel entfällt, wenn 

kein verlängerter Eigentumsvorbehalt gewollt ist.] 

7. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller erfolgt stets 

Namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des 

Bestellers an der Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Kaufsache mit 

anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache 

zu den anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den 

Fall der Vermischung. Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des 

Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns 

anteilmäßig Miteigentum überträgt und das so entstandene Alleineigentum oder 

Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung unserer Forderungen gegen den Besteller 

tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns ab, die ihm durch die Verbindung der 

Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen; wir nehmen diese 

Abtretung schon jetzt an. 

8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers 

freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 

 

§10 Gewährleistung und Mängelanzeige 

 

1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

2. Ist der Kunde Unternehmer entscheidet der Auftragnehmer (Fa. Wilhelm Bauschlosserei) 

über die Art der Nacherfüllung und es gilt zusätzlich §377 HGB; im Fall der 

Ersatzlieferung sind die Kosten des Ausbaus der mangelhaften Sache und die Kosten des 

Einbaus der mangelfreien Ersatzsache vom Nacherfüllungsanspruch nicht erfasst. 



 

 

 

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei neu hergestellten Sachen zwei Jahre, bei gebrauchten, 

überarbeiteten Sachen ein Jahr. Ist der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so beträgt die 

Gewährleistungsfrist ein Jahr. Bei Bau- und Montageleistungen gelten die Bestimmungen 

der VOB/B.  

4. Der Kunde (Unternehmer) hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit 

zu überprüfen. Offensichtliche Mängel sind uns sofort, mindestens aber innerhalb einer 

Woche nach Empfang der Ware schriftlich mitzuteilen. Werden offensichtliche Mängel 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht gerügt, so entfällt diesbezüglich die 

Gewährleistung. 

5. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns 

gelieferten Ware bei unserem Besteller. Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und 

grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, die auf 

einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die 

gesetzliche Verjährungsfrist. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke 

und Sachen für Bauwerke), § 445 b BGB (Rückgriffsanspruch) und § 634a Absatz 1 BGB 

(Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese Fristen. Vor etwaiger 

Rücksendung der Ware ist unsere Zustimmung einzuholen. 

6. Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der 

bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich 

fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist 

uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 

Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne Einschränkung unberührt. 

7. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 

Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

8. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten 

Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher 

Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 

fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 

Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund 

besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. 

Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instandsetzungsarbeiten oder 

Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 

ebenfalls keine Mängelansprüche.  

9. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 

ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware 



 

 

 

nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden 

ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.  

10. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit 

seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche 

hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches 

des Bestellers gegen den Lieferer gilt ferner Absatz 6 entsprechend. 

11. Bei Bau- und Montageleistungen gelten zusätzlich die Bestimmungen der VOB/B. 

12. Bei Instandsetzungsarbeiten übernimmt der Auftragnehmer eine Gewährleistung nur für 

die von ihm ausgeführten Lieferungen oder Leistungen und neu eingebaute Bauteile. Dies 

gilt nicht auf die gesamte Anlage bzw. das gesamte Bauteil für welche die Reparatur/ 

Instandsetzung vorgesehen ist.  

 

 

§11 Gerichtsstand 

 

1. Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten gilt für beide 

Vertragsparteien München als Gerichtsstand vereinbart. 

 

 

§12 Datenerfassung 

 

1. Um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden, sind bei uns Personen- und 

Firmenbezogene Daten unserer Vertragspartner über EDV gespeichert und werden 

entsprechend verarbeitet. Weiter Infos sind in unserer Datenschutzerklärung einzusehen. 

 

 

§13 Salvatorische Klausel 

 

1. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt die Gültigkeit des Vertrages 

im Ganzen nicht. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung 

durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung in ihrer wirtschaftlichen 

und rechtlichen Bedeutung nahekommt. 

 

 

§14 Sonstiges 

 

1. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 



 

 

 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Vertrages 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

 

 

Anhang 
 

Anmerkungen 
 

Obwohl die Klauselverbote der Katalogtatbestände der §§ 308, 309 BGB gem. § 310 Abs. 1 

BGB nicht für AGB gelten, die gegenüber Unternehmern i. S. d. § 14 BGB verwandt werden, 

ist nicht im Umkehrschluss automatisch davon auszugehen, dass die Verwendung von Klauseln 

wie die in den §§ 308, 309 BGB genannt gegenüber Unternehmern im Regelfall der 

Inhaltskontrolle der §§ 305 ff. BGB standhalten. Gemäß § 307 Abs. 1, 2 Nr. 1 BGB, der auch 

bei der Verwendung von AGB gegenüber Unternehmern gilt, ist eine unangemessene 

Benachteiligung des Vertragspartners im Zweifel anzunehmen, wenn die Klausel mit 

wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht 

vereinbar ist. Dies führt nach der Rechtsprechung dazu, dass die Klauselverbotskataloge der §§ 

308, 309 BGB über die Auslegung des § 307 BGB auch im kaufmännischen Verkehr indirekte 

Bedeutung erlangen.  

Die Klauselverbote des § 308 BGB sind dabei in der Regel auf den Verkauf zwischen 

Unternehmern übertragbar, weil in ihren Wertungsspielräumen die kaufmännischen 

Besonderheiten berücksichtigt werden. Dagegen ist bei den Verboten des § 309 BGB eine derart 

pauschale Lösung nicht möglich, der Verstoß gegen § 309 ist aber auch beim Verkauf zwischen 

Unternehmern ein Indiz für die Unwirksamkeit der Klausel. Hier empfiehlt sich, vor der 

Verwendung der AGB eine Einzelfallprüfung durch einen Rechtskundigen vornehmen zu 

lassen. 

 

 

Transparenzgebot 
 

Dieses Gebot bedeutet, dass eine Klausel in AGB im Zweifel auch dann unangemessen 

benachteiligend ist, wenn sie nicht klar und verständlich ist. Dieses Gebot bedeutet, dass 

intransparente Klauseln per se, ohne Hinzutreten einer inhaltlichen unangemessenen 

Benachteiligung des Vertragspartners, als unwirksam zu betrachten sind. Ferner bedeutet dies 

auch, dass das Transparenzgebot auch für Preisbestimmungen und leistungsbeschreibende 

Klauseln, die grundsätzlich von der Inhaltskontrolle ausgenommen sind, gilt. 

  



 

 

 

Gewährleistungsfristen 

 

Bei Kauf- und Werkvertrag beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre. Durch AGB kann die 

Gewährleistungsfrist wie folgt verkürzt werden: 

 

BEWEGLICHE SACHEN AUSSER BAUMATERIALIEN 

neu    - Käufer ist Verbraucher   2 Jahre 

    - Käufer ist Unternehmer   1 Jahr 

gebraucht   - Käufer ist Verbraucher   1 Jahr 

    - Käufer ist Unternehmer   keine 

 

BAUMATERIALIEN (SOFERN EINGEBAUT) 

neu          5 Jahre 

gebraucht   - Käufer ist Verbraucher   1 Jahr 

    - Käufer ist Unternehmer   keine 

 

UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE      keine 

 

BAUWERKE 

Neubau         5 Jahre 

Altbau         keine 

 

REPARATUR/INSTANDHALTUNG 

Neu eingebaute Bauteile - Käufer ist Verbraucher   2 Jahre 

    - Käufer ist Unternehmer   1 Jahr 

Gesamte(s) Bauteile/Anlage       keine 

  



 

 

 

Mängelanzeigepflicht 

 

Für nicht offensichtliche Mängel darf die Mängelanzeigefrist nicht kürzer als ein Jahr in den 

AGB gesetzt werden. Fristbeginn ist der gesetzliche Verjährungsbeginn. 

 

 

Aufwendungsersatz bei Nacherfüllung 

 

Der Verkäufer hat gemäß § 439 Abs. 2 BGB die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen 

Aufwendungen (z. B. Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) zu tragen. Diese Pflicht 

darf durch AGB nicht ausgeschlossen werden.  

 

 

Beschränkung auf Nacherfüllung 

 

Der Käufer kann bei einer mangelhaften Sache als Nacherfüllung nach seiner Wahl die 

Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache oder bei Vorliegen der 

Voraussetzungen auch Schadenersatz verlangen. Erst wenn die Nacherfüllung nicht gelingt, 

nicht möglich oder nicht zumutbar ist, kann der Käufer – in zweiter Linie – 

Gewährleistungsrechte geltend machen: Rücktritt oder Minderung.  Beschränkungen allein auf 

die Nacherfüllung sind unwirksam, wenn dem anderen Vertragsteil bei Fehlschlagen der 

Nacherfüllung das Minderungsrecht aberkannt wird.  

 

 

Haftungsbeschränkungen 

 

Jeder Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 

eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen, ist unwirksam. 

 


